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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 28.08.2019 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Oberbürgermeister Bausewein, 

 

Anwohner*innen der Meienbergstraße sind an mich herangetreten, dass sie bereits seit über 

einem Jahr in den Nachtstunden mit Lärmbelästigungen durch die Nachtbar "Nachtschicht" zu 

kämpfen haben. Durch einen Getränkeshop soll sich diese Situation weiter verschärft haben. Dies 

soll der Stadtverwaltung seit längerem bekannt sein. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Anfrage gemäß § 9 Abs.2 der Geschäftsordnung des 

Stadtrates zur Beantwortung in der Sitzung des Stadtrates am 28.08.2019: 

1. Wie (Häufigkeit, genauer Ablauf) und wann (Datum, Uhrzeit) sind die von der 

Stadtverwaltung erwähnten Kontrollen in den späten Abend- und Nachtstunden in der 

Meienbergstraße die keine nennenswerten Feststellungen bzgl. Lärmbelästigung erbracht 

haben durchgeführt worden? 

2. Welche Maßnahmen hat die Stadtverwaltung eingeleitet um die Lärmbelästigung in den 

Nachtstunden zu unterbinden (Insbesondere ist darauf einzugehen, wie gewährleistet 

wird, dass auch der vom Fußgängern ausgehender Lärm, die vom Lokal/Getränkeshop 

kommen oder dorthin wollen, der dem jeweiligen Gaststättenbetrieb zugerechnet werden 

muss, verhindert wird und wie Verstöße der Besucher der Lokale gegen § 8 der 

Stadtordnung unterbunden werden.)? 

3. Sind der Stadt vermehrte Polizeieinsätze in der Straße in den Nachtstunden bekannt? 

 

Anlagenverzeichnis 

 
 

 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE., Frau Stange 
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16.08.2019, gez. i.A. König   

Datum, Unterschrift 

 

 


	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Anlage

